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RS Vwgh 1992/10/21 92/02/0157
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.10.1992

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §45 Abs2;

VwGG §41 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z3 litc;

Rechtssatz

Daß aus den der belangten Behörde vorliegenden Ermittlungsergebnissen auch andere Schlüsse, als sie von der

belangten Behörde gezogen wurden, gezogen werden könnten, macht die Beweiswürdigung der belangten Behörde

nicht unschlüssig.

Schlagworte

freie Beweiswürdigung
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